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AG MA, Urteil vom 16.05.2011, Az. 26 Ds 809 Js 3356/10. Schlagworte: Dienstgeheimnis,
Aussagegenehmigung.

Das Amtsgericht Mannheim hat sich in einem aktuellen Fall über Art und Dauer von Dienstgeheimnissen auseinander
gesetzt.

Leitsätze

Eine Tatsache, wie das Bestehen eines noch zu vollziehenden Haftbefehls, ist das ein Dienstgeheimnis, wenn sie nur
einem bestimmten begrenzten Personenkreis in seiner Eigenschaft als Amtsträger (z.B. Polizeibeamte) bekannt wird. 
Unbefugt ist die Weitergabe, wenn der Amtsträger Informationen an die Presse gibt, wozu er weder durch das
einschlägige Beamtengesetz ermächtigt, noch durch eine Aussagegenehmigung befugt ist.
Eine Tatsache bleibt so lange ein Dienstgeheimnis bis über sie eine Pressemitteilung herausgegeben oder über sie in
allgemein zugänglichen Quellen berichtet wird. 
Die Verletzung des Dienstgeheimnisses verursacht mittelbar die konkrete Gefahr eines Nachteils, wenn dadurch das
Vertrauen der Allgemeinheit in die Unparteilichkeit, Unbestechlichkeit und Funktionsfähigkeit der öffentlichen
Verwaltung erschüttert wird. Auch im Bekanntwerden des Geheimnisbruches als solchem kann eine Gefährdung
öffentlicher Interessen liegen.
Strafschärfend ist im Rahmen der Strafzumessung bei § 353b StGB zu berücksichtigen, wenn Art und Weise der
Offenbarung über die eigentliche Geheimnisverletzung hinaus medienwirksam inszeniert wird.

Schlagwörter
Baden-Württemberg Recht
diesen Inhalt herunterladen: PDF

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

bdk.de Seite 1

https://www.bdk.de/@@search?Subject%3Alist=Baden-W%C3%BCrttemberg
https://www.bdk.de/@@search?Subject%3Alist=Baden-W%C3%BCrttemberg
https://www.bdk.de/@@search?Subject%3Alist=Recht
https://www.bdk.de/@@search?Subject%3Alist=Recht
https://www.bdk.de/der-bdk/was-wir-tun/aktuelles/ag-mannheim-ueber-die-art-und-dauer-eines-dienstgeheimnisses/aspdf

	AG Mannheim über die Art und Dauer eines Dienstgeheimnisses

